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Öffentliches Verfahrensverzeichnis der Volksbank Bonn Rhein-Sieg  
- gemäß §4e Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) – 
 
Das BDSG schreibt in § 4g vor, dass die folgenden Angaben gegenüber jedermann entsprechend § 4e in 
geeigneter Weise verfügbar zu machen sind: 
 

1. Name der verantwortlichen Stelle:  Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG 

 
2. Vorstände:     Jürgen Pütz, Sprecher 

Volker Klein, Mitglied 
 

2.1. Leiter der Datenverarbeitung:   Stefan Lucke 

 
Die Verarbeitung und Speicherung unserer Daten wurde gem. § 11 BDSG ausgelagert an: 
 
GAD eG 
GAD-Straße 2-6 
48163 Münster 

 

3. Anschrift der verantwortlichen Stelle:  Heinemannstraße 15 
53175 Bonn 

 

4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung: 
 
Geschäftsgegenstand der Volksbank Bonn Rhein-Sieg ist die Durchführung von banküblichen 
und ergänzenden Geschäften. Dazu gehören der Vertrieb, Verkauf, die Verwaltung und 
Abwicklung von Dienstleistungen im Rahmen von Giro-, Spar- und Kredit-/Darlehensverträgen, 
im Wertpapierdienstleistungsgeschäft und allen damit verbundenen Nebengeschäften, sowie 
die Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen im Rahmen des Finanzverbundes der 
Volks- und Raiffeisenbanken, insbesondere mit der Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) sowie 
der R+V Versicherung. 
 
Die Durchführung der Erhebung, Speicherung und Datenverarbeitung von personenbezogenen 
Daten, das sind in erster Linie 
 

• Personalien  

• Vermögensdaten  

• Vertragsdaten 

• beabsichtigte Nutzung und zu erwartende Umsätze eröffneter Konten (nur bei Krediten) 

• Daten des Zahlungsverkehrs 

• Angaben zu der Branche von Geschäftspartnern, in der diese tätig sind, 
 
erfolgt für eigene Zwecke sowie im Auftrag gemäß der Dienstleistungsvereinbarungen 
innerhalb des Finanzverbundes der Volks- und Raiffeisenbanken. Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass die Daten zum Teil auf der Grundlage von gesetzlichen Vorschriften 
(Abgabenordnung, Geldwäschegesetz, Kreditwesengesetz etc.) erhoben werden müssen. 
Videoüberwachung erfolgt nur zur Sammlung von Beweismitteln bei Banküberfällen, 
Betrugsfällen oder zum Nachweis von Verfügungen am Geldautomaten.  



 

 

Stand: 14.10.2009      Seite 2 von 2 

 

5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder 
Datenkategorien: 
 

• Kunden  

• Mitarbeiter, Bewerber, Vermittler-/Makler-/Agenturen  

• Mieter  

• Geschäftspartner und Agenturen, Vermittler und Makler  

• Lieferanten und Kontaktpersonen zu vorgenannten Gruppen  
 

6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können: 
 

• Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten  

• Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind  

• Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen) entsprechend § 11 BDSG zur 
Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Speicherung und Verarbeitung der Daten etc. 

• Kreditinstitute 
 

7. Regelfristen für die Löschung von Daten: 
 
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. Nach Ablauf 
dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht, wenn sie nicht mehr 
zur Vertragserfüllung erforderlich sind. Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie 
gelöscht, wenn die unter 4. genannten Zwecke wegfallen. 
 

8. Datenübermittlung an Drittstaaten: 
 
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten erfolgt lediglich zur Ausführung eines Kundenauftrages 
und nach US-Quellensteuer-Bestimmungen. 

 

 


